
Allgemeine Bestimmungen 25

außerhalb der Hauptverhandlung erfolgenden Entschei
dung der Strafkammer mitwirken.

Ablehnung der Rieliter.
§24

(1) Ein Richter kann sowohl in den Fällen, in denen 
er von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes aus
geschlossenist, als auch v’egen Besorgnis der Befangenheit 
abgclehnt werden.

(2) Wegem Besorgnis der Befangenheit findet die Ab
lehnung statt, wenn ein Grund vorliegt, welcher geeignet 
ist, Mißtrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters 
zu rechtfertigen.

(3) Das Ablehnungsrecht steht der Staatsanwaltschaft, 
dem Privatkläger und dem Beschuldigten zu. Den zur 
Ablehnung Berechtigten sind auf Verlangen die zur Mit
wirkung bei der Entscheidung berufenen Gerichtspersonen 
namhaft zu machen.

Ablchnungsfrist.
§ 25

Die Ablehnung eines Richters wegen Besorgnis der Be
fangenheit ist in der Hauptverhandlung erster Instanz 
nur bis zur Verlesung des Beschlusses über die Eröffnung 
des Hauptverfahrens, in der Hauptverhandlung über die 
Berufung und die Revision nur bis zum Beginne der Be
richterstattung zulässig.

Anm.: Durch Art. 2 Abs. 2 der VO über die Beseitigung des Eröffnungs
beschlusses im Strafverfahren vom 13. August 1942 (RGBl. I S. 512) war § 25 
geändert worden.

Ablehnungsverfahren.
§ 26

(1) Das Ablehnungsgesuch ist bei dem Gerichte, wel
chem der Richter angehört, anzubringen; es kann vor der 
Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt werden.
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